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I \ U \ • ÖS~ REICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Zl. 287/88, 297/88, 301/88 
Zl. 312/88 

DVR.: 0487864 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parl ament 1; Jew...t~ 
1017 - W i e....n··-·-.....-.,---- _.-

\ ~"'!-IHf r:;C~l=3L-ENTV\ I .. Rg I ,-,'C;i! i,.......,;"')... .' u,t) 
I G ~ '0 <.t I Z' . _--...... _________ . .. - [:1 ... .-.' 

B ' ff G h . 1 f d' Datum: etrl t: esetzes 1 S lenst 

I VedellL~ ~.1!J;y' .. ~_._ 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag~erlaiilit s;"ch, in derAnlage 
je 25 Ausfertigungen der dem 

a) Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zu Zl. 20.794/2-2/88 

b) Bundesministerium für Finanzen 
zu GZ ZT-100/65-111/7/88 

c) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
zu GZ 18.450/154-1 B/88 

d) Bundesministerium für soziale Verwaltung 
zu Zl. 31.415/56-V/3/1988 

erstatteten Stellungnahme zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden. 

Wien, am 31.0ktober 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 

i .A. 
Hofrat D~ 
Generalsekretär 
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• 
ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 

Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1010 \Vien 

~ 21. 20.794/2-2/08 

Z1. 287/88 

.Datum: 

I Verteilt ____ ~ .------- ----------------- .------
--- ---- --

Betriff: Entwurf 13. ~ovelle ZUr.l BSVG 

Der österreichische Rcchtsanwaltskammertag dankt für die Ubermit­

tl ung ces En twu rf es der 13. Nove 11e zum BS VG samt Anlagen und 

nimmt hiezu wie folgt Stellung: 

Soweit im gegenst~ndlichen Entwurf Änderungen der Gesetzesstel­

lenzitate auf Grund geänderter qesetzlicher Regelungen vorgesehen 

werden, bestehcn keine Bedenken, ebenso nicht gegen Artikel 111, 

in wclchem - wie auch in frUheren Novellen - vorgesehen wird, daß 

die Ergebnisse der Hauptfeststellung zum 1.1.1988 nicht vor dem 

1.1.1990 anzuwenden sind und die Ausgleichszulagen gewahrt 
bleiben. 

Hingegen erscheinen dem Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 

die zusätzlichen Bestimmungen im S 71 BSVG entbehrlich. Die 

Aufspaltung des Auszahlungsanspruches auf beide Ehegatten (in 

insgesamt unveränderter Höhe) entspricht sicher keinem allge­

meinen oder überwiegenden h'unsch der h.1l1crlichen Bevölkerung, in 

der es auch während der aktiven Zeit der Bewirtschaftung des 

Hofes nur ein F'amil ieneinkommen <jibt und in der auch zumindest im 

weit Uberwiegenden Maße von einer gemeinsamen Lebens- und Wirt­

sChaftS-filhrung w:ihrend der Pension auszugehen ist. 
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Solange aus der gemeinsamen BetriebsfUhrung oder hauptberuflichen 

Mitarbeit kein eigener sozialversicherungsrechtlicher Leistungs­

anspruch entsteht, besteht auch kein Bedarf an einem zusätzlichen 

Auszahlungsanspruch. Der ländlichen Bevölkerung, die im allge­

meinen doch weitere Wege zur nächsten Aankstelle hat, entstünden 

vielmehr durch die notwendige Eröffnung und FUhrung eines zweiten 

Pensionskontos unnotwendi~e Mehraufwendungen (an Zeit und Geld). 

Ocr österreichische Rechtsanwalt-skar.1mertag bezweifelt auch, daß 

durch die mit der Feststellung dieses neuzuschaffenden Auszahl­

ungsanspruches notwendigen Verwaltungsverfahren (bescheidmäßige 

Feststellung) sowie die daran anknüpfenden Leistungsstreitver­

fahren vor dem Arbeits- und Sozialgericht kein Mehraufwand ent­
steht. 

Die Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen für diesen Aus­

zahlungsanspruch gemäß den vorgesehenen Bestimmungen des § 71 

Abs. 4 und G BSVG und der dort vorgesehenen unterschiedlichen 

Behandlungsweise ein und derselben Person zustehender sozialver­

sicherungsrechtlicher Ansprüche w~re sicher nicht ohne beträcht­
lichen Verwa1tungsaufwand möglich. 

Sollten im Bereich der Sozialversicherungsanstalt der ßauern 

tatsächlich derartige Kapazitäten frei sein, müßten nach dem 

derzeitigen Gesetzesstand Einsparungen möglich sein. Die ohnedies 

auch schon fUr einen Fachmann schwer lesbaren Bestimmungen des 

BSVG würden durch die zusiitz1ichen Bestimmungen noch 

kompliziert.er und schwerer verst:indlich werden. 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag spricht sich daher 

gegen diese gep lan ten Ände rungen der §§ 71, 182 Z if. 4 BS VG und 

damit auch gegen Artikel II der Novelle aus. 

Zufolge der jährlichen ein- bis zweimaligen Novellierung des RSVG 
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(aber auch der anderen Sozialversicherungsgesetze) regt der 

Österreichische Rechtsanwaltskammertag anläßlich der nächsten, 

materielle Änderungen bringenden Novellierung der Sozialver­

sicherungsgenetze deren vollständige Wiederverlautbacung an. 

." --; 
,j 

19~ Ir. Wien, am 29. September 

DER öSTERREICH ISCHE R~CHTSANWALTS~RTAG 

Dr. Schuppich 
Für dIe Richtigkeit der AusfertIgung 

d.r Ge~(alsek(.t4r 
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